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3. Ordnungen

§ 1 Voraussetzungen und Verfahren
Die vorliegende Aufnahmeordnung regelt die Vorausset-
zungen und das Verfahren der Aufnahme von Mitglie-
dern in den LandesSportBund Niedersachsen e. V.
Basis der Mitgliedschaft im LSB ist die Sportausübung.
Der Begriff „Sport“ ist umgangssprachlich weit ver-
breitet, kommt in vielen Sprachen vor und lässt eine 
präzise und eindeutige begriffliche Abgrenzung nicht zu. 
Neben einer eher wissenschaftlichen Betrachtungsweise 
müssen gleichwohl der „Alltagsgebrauch“ und die Ein-
bindung in historisch gewachsene Bezüge berücksichtigt 
werden. Ebenso sind soziale, ökonomische, politische 
und rechtliche Gegebenheiten in das Aufnahme- und An-
erkennungsverfahren einzubeziehen.

§ 2 Sport
Vorbemerkung
Mit dem folgenden Katalog von Merkmalen beschreibt 
der LSB die notwendigen Kriterien als zwingende Vor-
aussetzung zur Aufnahme und Anerkennung von sportli-
chen Aktivitäten in seine Organisation.

Aufnahme und Anerkennungskriterien

1. Motorische Aktivität
 – Zum Sport gehört grundsätzlich die motorische Aktivi-
tät des Menschen.

 – Diese Aktivität muss für den betreffenden Sport ge-
kennzeichnet sein und ihn konstitutiv bestimmen.

 – Die zugrunde liegende motorische Aktivität erfordert 
mindestens eine oder mehrere koordinative und kondi-
tionelle Fähigkeiten.

 – Die motorische Aktivität ist auf den Erwerb, den Erhalt 
und/oder das Verbessern dieser Fähigkeiten ausge-
richtet.

2. Grundsätze sportlicher Handlungen
 – Die sportlichen Handlungen werden durch Regeln be-
stimmt, die einen charakteristischen und verbindlichen 
Handlungskodex darstellen, mit dem die sportlichen 
Aktivitäten hinsichtlich der Abläufe, der Organisations-
strukturen und der Handlungsnormen geregelt sind.

 – Zum sportlichen Handeln gehören Grundwerte und 
Leitideen wie Fairplay, Partnerschaft, Soziales Han-
deln, Unversehrtheit des Partners, Chancengleichheit, 
Mannschaftsgeist; Leisten und Wettbewerb, Präven-
tion und Rehabilitation und allgemein die Förderung 

des Gemeinwesens. Sportliche Handlungen vollziehen 
sich auf einer künstlich erzeugten Ebene. Sie sind 
grundsätzlich unproduktiv und fallen nicht unter 
überwiegend kommerzielle Nützlichkeitserwägungen. 
Sportliche Handlungen sind damit überwiegend kon-
sequenzlos und vollziehen sich spielerisch. 

3. Einbindung in die Sportorganisation
 – Zur Sportausübung bedarf es entsprechender sozialer 
Gebilde als strukturprägende Organisationsformen (i. 
d. R. Vereine), die durch Satzung und Aufnahmeord-
nung des LSB vorgegeben werden.

 – Um als Sportfachverband (Landesfachverband) aner-
kannt zu werden, müssen weitere Voraussetzungen 
erfüllt werden, insbesondere eine durchgehende 
Organisierung von der Orts- bis zur (inter)nationalen 
Ebene, bei Existenz eines überregional vereinbarten 
Regel- und/oder Wettkampfsystems.

§ 3 Ordentliche Mitglieder
1. Die die Aufnahme beantragenden Vereine, Organisatio-

nen und Landesfachverbände haben folgende sportliche 
und organisatorische Voraussetzungen zu erfüllen:
a) Sie müssen ihren Sitz in Niedersachsen haben und  

gemeinnützig sein. Vereine und Landesfachverbände 
müssen darüber hinaus in das Vereinsregister des  
örtlich zuständigen Amtsgerichtes eingetragen sein.

b) Die ausgeübten Sportarten müssen Sport im Sinne 
der Definition des § 2 der Aufnahmeordnung sein. 
Sie müssen in ihrer Mitgliedschaft der Allgemeinheit 
zugänglich sein und dürfen sich nicht auf einen be-
stimmten Personenkreis begrenzen. Der Name darf 
nicht auf eine politische Zielsetzung hinweisen.

c) Ordentliche Mitglieder können nur die Vereine werden 
bzw. sein, die Mitglied in mindestens einem dem LSB 
angeschlossenen Landesfachverband sind. Ausrei-
chend für neu aufzunehmende Vereine ist auch ein 
Aufnahmeantrag bei einem Landesfachverband, dessen 
Annahme nur noch von der Mitgliedschaft im LSB 
abhängt. Dieses Erfordernis entfällt für Vereine, die 
sportliche Aktivitäten betreiben, für die kein Landes-
fachverband ein entsprechendes Betreuungsangebot 
bereithält.

2. Die die Aufnahme beantragenden Landesfachverbände 
haben darüber hinaus folgende sportliche und organisa-
torische Voraussetzungen zu erfüllen:

Aufnahmeordnung
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2.3 Richtlinien für Vereine

2.3.2. Richtlinie für das Aktionsprogramm „Ausbreitung des Behinderten-
sports in Niedersachsen“

5.4. Die Mittelauszahlungen erfolgen halbjährlich nach einem 
mit dem LSB abgestimmten Verfahren und zu festgeleg-
ten und abgestimmten Auszahlungsterminen. 

6. Nachweisführung
6.1. Der Sportbund hat über das LSB-Verwaltungspro-

gramm eine Zusammenstellung der von ihm an die 
Zuschussempfänger weitergeleiteten Zuschüsse zu 
erstellen.

6.2. Der Sportbund ist verpflichtet, diese Zusammenstellung 
und die Anträge der Zuschussempfänger zehn Jahre für 
Prüfzwecke aufzubewahren. Die Unterlagen sind dafür 
jederzeit verfügbar zu halten.

6.3. Die Zuschussempfänger haben die entsprechenden 
Nachweise nach Ziffer 3 dieser Richtlinie vorzuhalten. 

6.4. Bis zum 31.01. des Folgejahres bestätigt der vertre-
tungsberechtige Vorstand des Zuschussempfängers 
rechtsverbindlich die korrekte Mittelverwendung und 
unbare Auszahlung von Vergütungen mindestens in 
Höhe des LSB-Zuschusses an die im Vorjahr gem. Ziffer 
3 berücksichtigten ÜL/T auf einem vom LSB/Sportbund 
vorgegebenem Vordruck. Die Auszahlung muss im För-
derjahr erfolgt sein. Soweit die Mittelverwendung nicht 
vollständig nachgewiesen wird, erfolgt eine anteilige 
Rückforderung des nicht nachgewiesenen Zuschusses. 

6.5. Eventuell verbleibende Restmittel sind an den LSB zeit-
nah zurückzuzahlen.

7. Prüfung der Mittelverwendung
7.1. Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 

obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern oder der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist der Lan-
desrechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den Empfän-
gern (LSB, Landesfachverbände, Sportbünde, Sportver-
eine, anerkannte niedersächsische Sportorganisationen), 
die Mittel aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen 

erhalten haben, vorzunehmen (§ 6 Niedersächsisches 
Sportfördergesetz). 

7.2. Wird festgestellt, dass Zuschussempfänger Mittel aus 
der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen entgegen 
dieser Förderrichtlinie abgerechnet haben, sind die 
Mittel aus Eigenmitteln des Antragsberechtigten an den 
LSB zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt über den 
zuständigen Sportbund. Wird festgestellt, dass Sport-
bünde Mittel aus der Finanzhilfe entgegen dieser Förder-
richtlinie abgerechnet haben, sind die Mittel aus Eigen-
mitteln des Sportbundes an den LSB zurückzuzahlen.

7.3. Wird festgestellt, dass Zuschussempfänger Täuschun-
gen zur Erlangung von Fördermitteln begangen haben, 
ist grundsätzlich eine Geldsumme in Höhe der Förder-
mittel für die gesamte Maßnahme aus Eigenmitteln des 
betroffenen Zuschussempfängers an den LSB zurück-
zuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt über den zuständigen 
Sportbund. Wird festgestellt, dass Sportbünde Täu-
schungen zur Erlangung von Fördermitteln begangen 
haben, ist grundsätzlich eine Geldsumme in Höhe der 
Fördermittel für die gesamte Maßnahme aus Eigenmit-
teln des betroffenen Sportbundes an den LSB zurückzu-
zahlen. Daneben kommt die Verhängung von Verbands-
strafen gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

7.4. Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Zuschussempfänger bzw. Sportbund bis 
zum Tag des Zahlungseingangs des Rückzahlungsbetra-
ges beim LSB mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 
247 BGB jährlich verzinst.

8. Inkrafttreten/Gültigkeit 
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft und ist 
zunächst bis zum 31.12.2023 befristet. Über zwischen-
zeitlich notwendig werdende Änderungen beschließt das 
zuständige LSB-Organ.

1.   Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (LSB) bezu 
schusst aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Nieder 
sachsen über den Behinderten-Sportverband Nieder 
sachsen e. V. (BSN) auf der Grundlage nachstehender 
Richtlinien im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel Maßnahmen von Vereinen zur Ausbrei 
tung des Behindertensports in Niedersachsen.

2.  Antragsberechtigte
Antragsberechtigte sind nur Vereine, die ordentliches 
Mitglied im LSB sind. Diese Vereine können Zuschüsse 
erhalten für:

2.1. die Neugründung von Behinderten-Sportvereinen/-abtei-
lungen

2.2. die Erweiterung des Sportangebotes bestehender Vereine
 – durch Einrichtung von eigenständigen Übungsgruppen

RiLi_2022.indd   26RiLi_2022.indd   26 30.11.2021   09:05:4630.11.2021   09:05:46

215006 Satzungen, Richtlinien, Ordnungen 2022 - Druckbg. 13 - Widerdruck - Lay - 30.11.2021 / 12:39:13



2. Richtlinien

27

2.3 Richtlinien für Vereine

 – für neue Zielgruppen (mit Ausnahme von Wirbel-
säulen geschädigten und Personen mit chronischem 
Gelenk rheuma) im Behindertensport, z. B.:

 – Herz-/Kreislaufgeschädigte
 – an Diabetes erkrankte
 – an Asthma erkrankte
 – Krebsbetroffene
 – Menschen mit geistiger Behinderung
 – Osteoporose-Betroffene

2.3.  die Gründung von inklusiven Sportgruppen
2.4. die Gründung von Sportgruppen für Kinder und Ju-

gendliche mit Behinderungen auch in Kooperation mit 
Förderschulen.

3.  Fördervoraussetzungen
Als Voraussetzungen für die Förderung der unter 2.1–2.4 
aufgeführten Maßnahmen gelten:

 –  Die Sportgruppen sollen mindestens vier Menschen 
mit Behinderung aufweisen. Bei entsprechender Be-
gründung können auf vorherigen Antrag Ausnah- men 
durch den BSN genehmigt werden.

 –  Die Sportgruppen müssen durch eine für das Angebot 
qua lifizierte Übungsleiterin bzw. einen für das An-
gebot qualifi zierten Übungsleiter mit gültiger Lizenz 
(nach DOSB-Rah menrichtlinien für die Ausbildung) 
geleitet werden.

 –  Die Sportgruppen müssen entsprechend bestehender 
Vorschriften ärztlich betreut werden.

3.1. Die Übungsleiterin bzw. der Übungsleiter muss für den 
Zeitraum der Zuschussbeantragung und der Bezuschus 
sung mindestens eine gültige Lizenz des DOSB besitzen, 
die beim LSB registriert ist. Fördervoraussetzung ist, 
dass der Verein die Gemeinnützigkeit für den Zeitraum 
von der Zuschussbeantragung bis zur Auszahlung der 
bewilligten Fördermittel nachweisen kann. Der aktuelle 
Nachweis der Gemeinnützigkeit darf nicht älter als fünf 
Jahre sein.

4.  Gegenstand, Umfang und Höhe der Förderung
Die unter Ziffer 2.1–2.4 aufgeführten Arten der Sport 
gruppengründungen für Menschen mit Behinderung 
werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus- 
haltsmittel wie folgt bezuschusst:

4.1.  Für die Beschaffung von Sportgeräten wird für die erste 
Sportgruppe jeder Zielgruppe einmalig ein Zuschuss 
von 75 % des Rechnungsbetrages, höchstens jedoch in 
Höhe von 1.000,00 € gewährt.

 –  Der Zuschuss kann auch für Geräte zur medizinischen 
Absicherung spezieller Sportgruppen (z. B. Defibrilla 
tor, Blutzuckermessgerät, Peak-Flow-Meter) verwandt 
werden.

 –  Die Sportgeräte müssen der Zielgruppe zugeordnet 
werden können.

 –  Es werden keine Verbrauchsmaterialien und Gegen 
stände des persönlichen Bedarfs bezuschusst.

4.2.  Für die Beschäftigung einer für das Angebot qualifizierte 
Übungsleiterin bzw. eines für das Angebot qualifizierten 
Übungsleiters mit gültiger Lizenz (nach DOSB-Rahmen 
richtlinien für die Ausbildung) werden

 –  50 Übungseinheiten (ÜE) mit jeweils 2/3 der aufge 
wendeten Ausgaben,

 –  maximal € 9,00 pro ÜE bezuschusst.
 –  Pro Woche wird eine ÜE bezuschusst. Die ÜE beträgt 
mindestens 45 Minuten.

4.3. Leistungen für Assistenzbedarfe für die aktive und 
gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit Behin 
derung an Sportgruppen. Abgerechnet werden können 
für Assistenzkräfte 2/3 der aufgewendeten Ausgaben, 
jedoch maximal € 5,- für eine ÜE pro Woche. Der Verein 
ist verantwortlich für die ent sprechende Kompetenz der 
Assistenzkräfte.

5.  Besonderheiten der Förderung von Sportgruppen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung

5.1.  Abweichend von Ziffer 4.2 wird die Beschäftigung der 
Übungsleitung unbegrenzt bezuschusst. Ansonsten gel 
ten die unter Ziffer 4.2 festgelegten Bedingungen.

5.2.  Ferner wird für die Beschäftigung einer Helferin bzw. ei-
nes Helfers bei Gruppen für Kinder und Jugendliche mit 
einer geistigen Behinderung oder Mehrfachbehinderung 
ein Zuschuss in Höhe des gezahlten Entgeltes, jedoch 
maximal von € 5,00 für eine Übungsveranstaltung pro 
Woche, zeitlich unbegrenzt gewährt.

5.3. Fahrtkostenzuschüsse für die Beförderung der Kinder 
und Jugendlichen zu den Übungsveranstaltungen: Die 
durch Originalquittungen nachgewiesenen Fahrtkosten 
werden wie folgt bezuschusst:
a) maximal mit € 0,15 pro gefahrenen Kilometer bei Ein- 

satz eines PKW oder 
b)  maximal mit € 0,30 pro gefahrenen Kilometer bei Ein 

satz eines Vereinsbusses. Der Zuschuss zu den Fahrt-
kosten ist für jede Sport gruppe auf maximal € 15,00 
pro Woche begrenzt.

5.4.  Weist eine Gruppe mehr als zwölf Kinder und Jugend- 
liche mit Behinderung auf, so kann auf Antrag ein Zu 
schuss für eine weitere Gruppe gewährt werden.                  
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2.3 Richtlinien für Vereine

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzungen
Der LSB macht sich stark für eine sport- und bewe-
gungsorientierte Gesellschaft, in der eine lebendige und 
aktive Sportvereinslandschaft einen wesentlichen Bei-

trag leistet. Diese Richtlinie ermöglicht aus Mitteln der 
Finanzhilfe des Landes Niedersachsen eine finanzielle 
Förderung von Baumaßnahmen, die die Aufrechterhal-
tung und Ausweitung von Aktivitäten als Ziel haben, 

2.3.3. Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus

6.  Antrags- und Abrechnungsverfahren
6.1.  Anträge sind an den BSN mit dort erhältlichen Antrags 

formularen zu stellen. Bei Gerätebeschaffung ist den 
Anträgen ein Kostenvoranschlag und ein Finanzie- 
rungsplan beizufügen.

6.2.  Über die Anträge wird in der Reihenfolge ihres Eingangs 
durch den BSN entschieden.

6.3.  Für Geräte (siehe Ziffer 4.1), die vor Erhalt des Bewil-
ligungs bescheides bestellt oder gekauft worden sind, 
wird kein Zuschuss gezahlt. Übungsveranstaltungen 
werden erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides be-
zuschusst.

6.4.  Der Gerätezuschuss ist innerhalb von 3 Monaten nach 
Erhalt des BSN-Bewilligungsbescheides unter Vorlage 
der Originalrechnung mit Zahlungsnachweis, Inventa-
risierungsvermerk oder Inventarverzeichnis abzurufen.
Bei Bewilligungsbescheiden des letzten Quartals eines 
Jahres, müssen die Zuschüsse bis zum 15. 1. des Folge-
jahres abgerechnet werden. Innerhalb dieser Frist nicht 
abgerufene Mittel verfallen.

6.5.  Die Abrechnung der Zuschüsse und der Fahrtkosten 
für die Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter oder Hel-
ferinnen bzw. Helfer hat halbjährlich auf den beim BSN 
erhältlichen For- mularen zu erfolgen.

 –  Termine: Die Abrechnungen für das 1. Halbjahr müssen 
spätestens bis zum 15. August des laufenden Jahres

 –  und die Abrechnungen des 2. Halbjahres müssen bis 
zum 15. Januar des Folgejahres an die Geschäftsstelle 
des BSN, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover, eingereicht werden.

 –  Abrechnungen, die nicht innerhalb dieser Fristen beim 
BSN eingehen, werden grundsätzlich nicht mehr bear 
beitet. Eine Förderung für das entsprechende Halbjahr 
ist aus diesem Grund nicht möglich.

7. Nachweisführung
 –  Die Abrechnung der Maßnahmen (Einzelverwendungs- 
nachweis) dieses Aktionsprogramms muss alle mit der 
Maßnahme zusammenhängenden Originalunterlagen 
(Nachweis über die durchgeführten Übungseinheiten, 
Originalrechnungen bei Anschaffung von Sportgeräten 
und Inventarisierungsvermerk auf der Originalrech-

nung) enthalten und sind für Prüfzwecke 10 Jahre 
aufzubewah ren und verfügbar zu halten.

 –  Die durchgeführten Maßnahmen werden unter Be-
achtung dieser Richtlinie eigenverantwortlich abge-
rechnet.

8.  Einreichungsfristen
 – Bis zum 15.2. des Folgejahres ist dem LSB auf dem 
vom LSB erstellten Gesamtverwendungsnachweis zu 
bestätigen, dass die ausgewiesenen Beträge des vor- 
angegangenen Haushaltsjahres unter Beachtung der 
maßgeblichen Richtlinien verausgabt wurden.

9.  Prüfung der Mittelverwendung
9.1.  Die Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwen-

dung obliegt dem LSB bzw. den Wirtschaftsprüfern 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Daneben ist 
der Landesrechnungshof berechtigt, Prüfungen bei den 
Empfängern (LandesSportBund, Landesfachverbände, 
Sportbünde, Sport vereine), die Mittel aus der Finanzhilfe 
des Landes Niedersach sen erhalten haben, vorzuneh-
men (§ 6 Niedersächsisches Sportfördergesetz).

9.2.  Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des 
Landes Niedersachsen entgegen dieser Förderrichtlinie 
abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Fördermittel- 
empfänger an den LSB zurückzuzahlen.

9.3.  Werden bei einer Prüfung Täuschungen zur Erlangung 
von Fördermitteln festgestellt, ist grundsätzlich eine 
Geldsumme in Höhe der Fördermittel für die gesamte 
Maßnahme aus Eigenmitteln des betroffenen Landes-
fachverbandes oder Mitgliedsvereins zurückzuerstatten. 
Daneben kommt die Verhängung von Verbandsstrafen 
gemäß § 11 der LSB-Satzung in Betracht.

9.4.  Der Rückzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungsein-
gangs beim Fördermittelempfänger bis zum Tag des Zah-
lungsein gangs des Rückzahlungsbetrages beim LSB mit 5 v. 
H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich verzinst.

10.  Inkrafttreten/Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2017 in Kraft und ist bis zum 
31.12.2022 befristet.Über zwischenzeitlich notwendig wer-
dende Änderungen beschließt das zuständige LSB-Organ.
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